
 

 

 

 

Informationen zum Antrag auf Leistungen für Gewaltopfer 
nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG) 

 

 

Sie haben eine Gewalttat erlebt und möchten wegen deren gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen 
Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG) beantragen? Dies 
können Sie bei Ihrer zuständigen Versorgungsbehörde tun. Bei einer Gewalttat im Inland ist die Versor-
gungsbehörde des Bundeslandes zuständig, in dem sich die Tat ereignet hat. Fand die Gewalttat im Aus-
land statt, ist die Versorgungsbehörde des Bundeslandes zuständig, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben.  
 
Die Adressen finden Sie unter http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Thema-Soziale-Siche-
rung/adressen-und-internetseiten-der-landesversorgungsbehoerden.html.  
 
Bitte füllen Sie den OEG-Antrag, der ebenso auf unserer Internetseite zu finden ist, möglichst vollständig 
aus und senden ihn unterschrieben an Ihre zuständige Versorgungsbehörde zurück. 
 
Hinweis: Schmerzensgeld können Sie nur gegenüber dem Täter/der Täterin geltend machen. 

Benötigen Sie Unterstützung bei der Antragsstellung? 

Möglicherweise empfinden Sie einige der Angaben als belastend, die mit diesem Antragsformular von 

Ihnen erbeten werden. Sollten Sie beim Ausfüllen aus diesem oder aus anderen Gründen Hilfe benöti-

gen, wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Versorgungsbehörde. 

Unterstützung erhalten Sie selbstverständlich auch bei allen Organisationen der Opferhilfe. Zum Beispiel 

bietet der WEISSE RING e. V. unter der kostenfreien EU-einheitlichen Telefonnummer 116 006 einen Be-

ratungsdienst für Opfer von Straftaten an, der u.a. an regionale Außenstellen oder andere Organisationen 

in Ihrer Nähe weiterverweist. Opfer von sexuellem Missbrauch können sich kostenfrei und anonym an die 

Telefonische Anlaufstelle des Unabhängigen Beauftragten zu Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 

unter der Telefonnummer 0800-2255530 wenden. Die Sprechzeiten sind montags von 8 bis 14 Uhr, diens-

tags, mittwochs und freitags von 16 bis 22 Uhr sowie sonntags von 14 bis 20 Uhr. 

Insbesondere gewaltbetroffene Frauen können sich rund um die Uhr und kostenfrei unter der Telefonnum-

mer 08000 116 016 von den Mitarbeiterinnen des bundesweiten Hilfetelefons „Gewalt gegen Frauen“ bera-

ten lassen. Das Angebot ist mehrsprachig und barrierefrei. Es wird zudem eine E-Mail- und eine Chatbera-

tung angeboten (http://www.hilfetelefon.de/) 

Wenn Sie Unterstützung bei der psychischen Aufarbeitung und Bewältigung der an Ihnen verübten Ge-

walttat suchen, können Sie mit Psychotherapeuten / Psychotherapeutinnen oder entsprechenden Bera-

tungsstellen in Kontakt treten. Bei der Suche sind Ihnen Ihre Krankenkasse, Ihr Hausarzt / Ihre Hausärz-

tin und die Organisationen der Opferhilfe behilflich. Auch das Hilfeportal Sexueller Missbrauch 

(http://www.hilfeportal-missbrauch.de) des UBSKM unterstützt Sie dabei mit einer bundesweiten Daten-

bank.  
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Welche Angaben müssen Sie zur Gewalttat machen? 

Die Versorgungsbehörden der Länder, sind verpflichtet, die Voraussetzungen für eine Leistungserbringung 

in jedem Einzelfall zu prüfen. Dazu müssen sie den Sachverhalt eigenständig aufklären und sind dabei auf 

Ihre Mitwirkung angewiesen.1 

Sind z.B. keine Zeugen der Tat vorhanden und lässt sich die Tat nicht anderweitig nachweisen, müssen Sie 

unter Umständen sehr detaillierte Angaben zur Gewalttat machen. Sollte Ihnen das nicht möglich sein, rei-

chen zunächst ungefähre Angaben zu Tatort und Tatzeit aus (z.B. „Anfang bis Mitte 1977 unter anderem 

in der eigenen Wohnung“). 

Falls schon ein Strafverfahren eingeleitet oder durchgeführt wurde, können die Erkenntnisse daraus hilf-

reich für eine schnellere Aufklärung des Sachverhalts sein. Außerdem wird Ihnen eventuell erspart, er-

neut Angaben zur Tat machen zu müssen. Bitte geben Sie daher das Aktenzeichen von Polizei und/oder 

Staatsanwaltschaft an, damit Ihre Versorgungsbehörde die Ermittlungsakten anfordern kann. 

Selbst wenn der Täter/die Täterin nicht verurteilt wurde oder nicht zu ermitteln ist, können Sie unter be-

stimmten Umständen eine Entschädigung erhalten. 

Wann können Sie mit einer Entscheidung über Ihren Antrag rechnen? 

Die Versorgungsbehörden der Länder sind bestrebt, zügig über Ihren Antrag zu entscheiden. Bitte haben 

Sie Verständnis, dass dies im Falle umfangreicher Sachverhaltsaufklärung mehrere Monate in Anspruch 

nehmen kann. Selbstverständlich werden Sie regelmäßig über den Sachstand unterrichtet. In Ausnahme-

fällen können bereits vor Abschluss der Ermittlungen Leistungen nach dem OEG erbracht werden (z.B. 

für Zahnbehandlung oder psychische Soforthilfe). Ob dies in Ihrem Fall möglich ist, klären Sie bitte ggf. 

mit dem zuständigen Bearbeiter/der Bearbeiterin. Die Bestätigung, die Sie nach Eingang Ihres Antrags 

von Ihrer zuständigen Versorgungsbehörde erhalten, enthält die entsprechenden Kontaktdaten. 

Weitere Hinweise 

Um dem Staat die Möglichkeit zu geben, den Täter/die Täterin zu verfolgen, sieht das OEG vor, dass der 

Antragsteller/die Antragstellerin unverzüglich Strafanzeige erstattet. In Fällen, in denen dies für die Be-

troffenen besonders belastend ist – dazu gehören z.B. sexueller Missbrauch innerhalb der Familie oder 

häusliche Gewalt –, kann darauf verzichtet werden. Bitte legen Sie ggf. die Gründe dar, weshalb Sie 

keine Strafanzeige gestellt haben bzw. stellen möchten.  

Abschließend weisen wir darauf hin, dass Ihre Schadensersatzansprüche gegen den Täter/die Täterin 

(mit Ausnahme Ihres Anspruchs auf Schmerzensgeld) durch die Antragstellung nach dem OEG auf den 

Staat übergehen. Das bedeutet, dass die für Sie zuständige Versorgungsbehörde grundsätzlich die Leis-

tungen, die ggf. erbracht werden, vom Täter/von der Täterin zurückfordern müssen. Dadurch erhält die-

ser/diese Kenntnis von Ihrer Antragstellung. Wenn Sie erhebliche Nachteile für sich oder Ihre Angehöri-

gen befürchten, kann möglicherweise auf eine Rückforderung verzichtet werden. 

                                                
1 Ihre Mitwirkungspflicht ergibt sich aus §§ 60-64 des Sozialgesetzbuches - 1. Buch - (SGB I); die Grenzen der Mitwir-

kung sind in § 65 SGB I geregelt. 


